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Gutachten 
Marktwert i. S. d. § 194 BauGB 
 

Auftrags-Nr. 24-000110

Abbruchgrundstück 

 

PLZ, Ort 65812 Bad Soden am 
Taunus 

Straße Königsteiner Str. 38  
 

Bundesland Hessen 

Auftraggeber Amtsgericht Königstein 
im Taunus 

Aktenzeichen 95 K 6/24 

Gutachter/in Oliver M. Margraf  

Wertermittlungsstichtag 23.04.2024 

Qualitätsstichtag 23.04.2024 
 

 

Marktwert 
§ 194 Baugesetzbuch 

320.000 EUR 
 
 

 

 

Dieses Gutachten enthält 42 Seiten mit 61555 Zeichen (69435 inkl. Leerzeichen) inkl. Anlagen. 
 

Zusammenfassende Darstellung 
 
 

Bei dem Bewertungsgegenstand handelt es sich um das Volleigentum an dem 431 m² großen Grundstück 
(Flurstück 128/1) in leicht unterdurchschnittlicher Lage von Bad Soden am Taunus (Main-Taunus-Kreis). Das 
Grundstück ist bebaut mit einer Anfang des  19. Jahrhunderts erstellten Wohnimmobilie, aufgeteilt vermutlich 
in drei Wohneinheiten (das Baujahr konnte zweifelsfrei nicht festgestellt werden). Das unterkellerte dreige-
schossige Wohnhaus verfügt über ca. 220 m² Wohnfläche (Grund-/Geschossfläche ca. 9,75 x 10,50 m = rd. 
100 m²). Erd- und Obergeschoss ca. 80 m² ausgebautes Dachgeschoss ca. 60 m². Die Wohnungen sind au-
genscheinlich vermietet. Die Ausstattung und der Unterhaltungszustand der baulichen Anlagen werden nach 
dem äußeren Eindruck als mäßig bis schlecht eingestuft. Die baulichen Anlagen haben wegen Bauweise, Zu-
schnitt, Ausstattung sowie Alter langfristig keine Marktchancen und ihre wirtschaftliche Bedeutung verloren. 
Ein Käufer wird das Grundstück nach der möglichen Bebauung beurteilen. Nach sachverständlicher Meinung 
führt das Liquidationsverfahren zur sachgerechten Beurteilung des Bewertungsobjekts. Der Bodenwert ist in 
diesem Fall, um die gewöhnlichen Kosten zu mindern, insbesondere Abbruchkosten, die aufzuwenden wären, 
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damit das Grundstück vergleichbaren unbebauten Grundstücken entspricht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
der Bestandschutz der baulichen Anlagen bei einer Beseitigung des vorgenannten Baukörpers wegfallen 
könnte. Gegebenenfalls ist die Revitalisierung lediglich unter Verwendung der Gebäudeaußenhülle möglich. 
Eine abschließende Beurteilung ist nur durch eine Bauvoranfrage möglich.  

Eine Innenbesichtigung wurde nicht ermöglicht! 
 

Zusammenfassung des Wertermittlungsergebnisses 
 

 Marktwert 

 § 194 BauGB 

   
Werte Bodenwert 387.900 

 

   
Abschläge Abbruchkosten   16,76% 65.000 

 

   
 
    
Marktwert Ableitung vom Bodenwert 320.000 
   

 
  



Mehrfamilienhaus (ab 3 Wohneinheiten) 
65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Str. 38 

 

Auftragsnummer 24-000110  Seite 3 von 42 
  5P2VS 

 

Übersicht der Ansätze und Ergebnisse 
 

Grundbuchübersicht 
 

 Eigentümer/in 

aus datenschutzrechtlichen Gründen wer-
den keine personenbezogenen Daten veröf-

fentlicht
 Grundbuchauszug vom 28. März 2024

Amtsgericht Königstein im Taunus
Grundbuch von Bad Soden

 
Lfd. Nr.: Flur: Flurstück: Fläche:

  

 

2 Elf 128/1 431,00 m²
 

 
 
Grundstückskennzahlen 

Hauptfläche: 
 

Nebenfläche 1: 
 

Nebenfläche 2: 
 

rentierl.  
Anteil: Bodenwert:m² x EUR/m² + m² x EUR/m² + m² x EUR/m² 

   

 

     

Flurstück 
128/1 431  900,00       Ja 387.900 EUR 

         
 
 Grundstücksfläche lt. Grundbuch  431,00 m²
 davon zu bewerten 431,00 m²
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1. Auftraggeber und Zweck der Gutachtenerstellung 
 
 
 
 
 

 

2. Grundlagen der Wertermittlung 
 

Auftraggeber Amtsgericht Königstein im Taunus 
  
Eigentümer gemäß Grundbuch aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine personenbezo-

genen Daten veröffentlicht 
 

Zweck der Gutachtenerstellung 
 

Das nachfolgende Wertgutachten soll den Verkehrswert des vorge-
nannten Bewertungsgegenstandes im Sinne des § 194 Baugesetz-
buch bestimmen. Es dient zur Vorbereitung der Entscheidung über 
die Festsetzung des Verkehrswertes nach § 74a Abs. 5 ZVG. 

Gesetze und Richtlinien  Baugesetzbuch 
 Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 
 Wertermittlungsrichtlinien (WertR) 
 Einschlägige Fachliteratur 

 
Sachverhaltsfeststellungen Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im 

Rahmen einer ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung 
des Sachverhaltes vor allem bei der örtlichen Besichtigung erkenn-
bar waren oder sonst bekannt geworden sind. Für verdeckte oder 
verschwiegene Mängel sowie falsche Angaben in den vorgelegten 
Unterlagen wird keine Haftung übernommen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Wertermittlungs-
gutachten und nicht um eine Bauzustandsfeststellung handelt. Un-
tersuchungen des Baugrundes und sonstige bauphysikalische oder 
chemische Spezialuntersuchungen wurden nicht durchgeführt. Es 
werden in diesem Gutachten ungestörte, altlastenfreie Verhältnisse 
ohne Grundwassereinflüsse des Grundstücks und Kampfmittelfrei-
heit unterstellt. Ferner erfolgten keine Untersuchungen auf pflanzli-
che oder tierische Schädlinge sowie auf gesundheitsschädliche Bau-
materialien. Sollten solche dennoch vorhanden sein, wären ihre Aus-
wirkungen nur in einem gesonderten Gutachten von einem hierfür 
geeigneten Institut oder Sachverständigen festzustellen. 
 
Eine technische Due Diligence mit Funktionsprüfungen der Haus-
technik (Heizung, Elektro, Frisch- und Brauchwasser) wurde nicht 
durchgeführt. Bauschäden wurden berücksichtigt, soweit sie im Rah-
men einer einmaligen Begehung sichtbar waren. 
 

Beschreibungen Bau- und Bodenbeschreibungen dienen der allgemeinen Darstel-
lung, sie gelten nicht als vollständige Aufzählung aller Einzelheiten, 
sondern als Grobübersicht. Grundlage für die Gebäudebeschreibung 
sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung. Die Ge-
bäude und Außenanlagen werden insoweit beschrieben, wie es für 
die Herleitung der Daten in der Wertschätzung notwendig ist. Hierbei 
werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abwei-
chungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. An-
gaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. 
Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr.  
 
Betriebliche Einbauten und Einrichtungen, die nicht Bestandteil des 
Grundstücks sind (§ 97 BGB), sowie bewegliche Güter bleiben bei 
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der Wertermittlung unberücksichtigt, soweit diese nicht gesondert 
ausgewiesen werden. 
 

Rechte an Karten und Kartenaus-
schnitten 

Hier handelt es sich um Copyright geschützte Produkte; sie sind 
durch Dritte urheberrechtlich geschützt und wurden lediglich für die-
ses Gutachten und zum Zweck einer Druckversion lizenziert. Eine 
weitere Nutzung außerhalb des Gutachtens ist nicht zulässig. Im 
Rahmen des Gutachtens liegen die entsprechenden Genehmigun-
gen vor. Eine Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung jed-
weder Art ist ausdrücklich untersagt und führt bei Nichteinhalten zu 
Schadensersatzforderungen. 
 

Urheberrecht, Haftung Der Sachverständige hat an diesem Gutachten einschließlich An-
hang ein Urheberrecht. Das Gutachten ist für den Auftraggeber be-
stimmt. Eine darüberhinausgehende Verwendung oder Weitergabe 
des Gutachtens an Dritte bedarf der Zustimmung des Auftragneh-
mers. Eine Haftung Dritten gegenüber ist ausgeschlossen, es sei 
denn, der Verwendungszweck zugunsten Dritter ist ausdrücklich zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer vereinbart.  
 
Der Auftragnehmer haftet für Schäden gleich aus welchem Rechts-
grund nur dann, wenn er oder sein Erfüllungsgehilfe die Schäden 
durch ein mangelhaftes Gutachten vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht haben. Alle darüberhinausgehenden Schäden (außer 
Verletzung von Körper und Gesundheit) sind ausgeschlossen. Für 
mündliche Empfehlungen oder Ratschläge haftet der Auftragnehmer 
nur, wenn diese in dem schriftlichen Gutachten mit aufgenommen 
sind. Der Auftragnehmer haftet nicht für den vom Auftraggeber ver-
folgten Zweck zur Erstellung des Gutachtens (z. B. steuerliche Aus-
wirkungen, Finanzierungsziele, kaufvertragliche Absichten, rechtli-
che Anspruchsverfolgung). 
 
Der Auftragnehmer hat das Recht, Beanstandungen des Auftragge-
bers innerhalb angemessener Frist nachzuerfüllen. Ist das Gutach-
ten mangelhaft, ohne dass ein Schaden entstanden ist, so kann der 
Auftraggeber zunächst die kostenlose Nacherfüllung verlangen. 
Kommt der Auftragnehmer dem nicht innerhalb angemessener Frist 
nach oder ist die Nacherfüllung unmöglich, so kann der Auftraggeber 
Herabsetzung des Honorars verlangen oder bei erheblichen Män-
geln vom Vertrag zurücktreten. 
 
Zur Geltendmachung dieser Rechte muss der Auftraggeber den 
Mangel innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Erhalt des Gutach-
tens dem Auftragnehmer schriftlich anzeigen. Danach erlischt der 
Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Rücktritt vom Ver-
trag. Schadenersatzansprüche gegen den Auftragnehmer verjähren 
entsprechend der gesetzlichen Vorschrift nach 3 Jahren. Dies gilt 
auch für Mangelfolgeschäden. 
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Ortstermin und Besichtigung 
 

Objektbesichtigungstag: 23.04.2024 
Besichtigungsumfang: Innen- und Außenbesichtigung 
 
 

Das Bewertungsgrundstück wurde von dem Sachverständigen am oben genannten Tag von außen besichtigt. 
Zum Ortstermin war keiner der Parteien anwesend. Die baulichen Anlagen waren zum Wertermittlungsstich-
tag nicht vollständig zugänglich, der Ausbaugrad sowie die Ausstattung und der Zustand der Wohnungen sind 
dem Sachverständigen nicht bekannt. Die Wertermittlung stützt sich daher überwiegend auf den äußeren Ein-
druck sowie die greifbaren Unterlagen und ist folglich mit Unsicherheiten behaftet. 
 

Vorliegende bewertungsrelevante Unterlagen und Informationen 
 

Bei der Erstellung des Gutachtens standen dem Sachverständigen die nachfolgend aufgeführten Unterlagen 
und Informationen zur Verfügung: 
 
Art der Unterlage: Status: Zusatz: angefordert: erhalten: Dokument vom: 

     

Auskunft Altlastenverzeich-
nis 

vorhanden     

Auskunft Baulastenverzeich-
nis 

vorhanden     

Auskunft Bauplanungsrecht vorhanden     

Flurkarte vorhanden     

Grundbuchblatt vorhanden     

Grundstücksmarktbericht vorhanden     

Paket Unwetterrisiko vorhanden     

 
Der nachfolgenden Bewertung liegen die vorgenannten Unterlagen sowie die bewertungsseitig getroffenen 
Annahmen zugrunde. Im Falle hiervon abweichender Sachverhalte ist gegebenenfalls eine Nachbewertung 
erforderlich. 
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3. Grundbuch, Rechte und Belastungen 
 

Im folgenden Abschnitt werden grundlegende rechtliche Eigenschaften des Wertermittlungsgrundstücks dar-
gestellt. 
 

Grundbuch, Eigentümer und Abteilung II 
 

Grundlage der nachstehend genannten Grundbuchdaten bildet der unbeglaubigte Grundbuchauszug vom 28. 
März 2024. 
 
Das zu bewertende Grundstück wird gemäß Unterlagen beim Amtsgericht Königstein im Taunus im Grund-
buch von Bad Soden geführt. 
 

Das Bestandsverzeichnis zeigt sich wie folgt: 
 

Band Blatt Lfd. Nr.  Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

  BV    m² 

 3658 2 Bad Soden Elf 128/1 431,00 
 

 
 

Gesamtfläche  431,00 m²
davon zu bewerten: 431,00 m²
 

In der Ersten Abteilung des Grundbuches ist gemäß Unterlagen am Wertermittlungsstichtag als 
Eigentümer/in verzeichnet: 
 
aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht 
 
In der Zweiten Abteilung des Grundbuches befindet sich gemäß vorliegendem Grundbuchauszug am Wert-
ermittlungsstichtag folgender Eintrag: 
 

Band / Lfd. Nr. Lfd. Nr. Flurstück Eintragung Bemerkung Wert 

Blatt Abt. II BV    EUR 

3658 5 2 128/1 Zwangsversteigerungsvermerk  Beeinflussungen durch 
ungewöhnliche oder per-
sönliche Verhältnisse 
sind nicht zu beachten. 
Hierzu gehört z.B. eine 
evtl. Wertminderung 
durch die anhängige 
Versteigerung. Der Ver-
kehrswert ist so zu er-
mitteln, als wäre kein 
Versteigerungsverfahren 
anhängig. 
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4. Beschreibung und Beurteilung 
 
 
 
 
 

Makrolage Gut 
Geografische Zuordnung Der Main-Taunus-Kreis ist eine Gebietskörperschaft im Regierungsbe-

zirk Darmstadt in Hessen. Der Landkreis liegt im Kern des Rhein-
Main-Gebietes und ist der flächenkleinste sowie der am zweitdichtes-
ten besiedelte Landkreis Deutschlands. Der Main-Taunus-Kreis befin-
det sich westlich von Frankfurt am Main bzw. östlich der hessischen 
Landeshauptstadt Wiesbaden und nordöstlich der rheinland-pfälzi-
schen Landeshauptstadt Mainz. Bekannt ist der Main-Taunus-Kreis für 
seine als allgemein wohlhabend geltende Bevölkerung und für Immo-
bilien mit gehobenem Mietniveau. 

 
Überregionale Verkehrsanbindung Der Landkreis liegt im Zentrum einer Großstadtregion und wird von 

zahlreichen Verkehrswegen von teilweise internationaler Bedeutung 
durchzogen. Der internationale Flughafen Frankfurt Main liegt nur we-
nige Kilometer außerhalb des Kreisgebietes und ist in wenigen Minu-
ten erreichbar. 

 
 Autobahnen: A 66, A 3, A5 und A 671 
 Bundesstraßen: B 40, B 8, B 455 und B 519 
 
Mikrolage Gut 
Gemeinde / Stadtteil / Straße  Bad Soden am Taunus ist eine Kurstadt im Main-Taunus-Kreis und 

liegt an den Südhängen des Taunus. Die Stadt gilt als beliebter Woh-
nort für besserverdienende Berufspendler nach Frankfurt am Main. 
Bad Soden liegt 15 Kilometer nordwestlich von Frankfurt am Main und 
20 Kilometer nordöstlich von Wiesbaden. 

 
 Das Bewertungsobjekt befindet sich ca. 1 km südlich des Stadtkerns 

von Bad Soden zwischen der südwestlich verlaufenden Königsteiner 
Straße (Hauptverkehrsstraße) und dem nordwestlich gelegenen Ge-
werbegebiet (Lidl Markt Discounter). 

 
Objektumfeld Die Umgebungsbebauung besteht überwiegend aus Mehrfamilienhäu-

sern sowie gewerblich genutzte Liegenschaften. 
 
Umwelteinflüsse Es bestehen erhebliche Geräuschimmissionen durch den Straßenver-

kehr.  
 
Straßenart Durchgangsstraße 
 
Verkehr mit regem Straßenverkehr 
 
ÖPNV-Anbindung Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist gut. Es 

stehen S-Bahnen und Busverbindungen des Verkehrsverbundes zur 
Verfügung. 

  
Straßennetz Das Gesamtgefüge der einzelnen Straßen innerhalb des Verkehrs-

raums ist als gut zu beurteilen. Für den Individualverkehr besteht eine 
gute Anbindung an das regionale und überregionale Straßenverkehrs-
netz. 

 
Parkplatzsituation Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum sind durchschnittlich. Es ste-

hen straßenbegleitende Parkmöglichkeiten in geringer Anzahl zur Ver-
fügung. 

 
Versorgungsmöglichkeiten Versorgungsmöglichkeiten mit Waren des täglichen Bedarfs sind im 

unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl vorhanden. Im Zentrum 
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sind öffentliche Einrichtungen sowie Dienstleistungs- und Versor-
gungseinrichtungen vollumfänglich verfügbar.  

 
Hochwassergefährdung Der ZÜRS Report Hochwassergefährdung liefert deutschlandweit 

flächendeckende Hochwasserdaten, die kontinuierlich mit den Daten 
der öffentlichen Wasserwirtschaft abgeglichen werden. Der Report 
beschreibt die Gefährdung eines Objekts durch Hochwasser anhand 
von Gefahrenklassen (GK 1-4) und liefert eine Beschreibung zu jeder 
Klasse. Die Hochwasser-Gefahrenklassen beurteilen die Gefährdung 
einer Immobilie (sehr geringe bis hohe Gefährdung) anhand der 
statistischen Eintrittswahrscheinlichkeit eines Hochwassers in einem 
bestimmten Zeitraum. 

 
 Danach besteht für das bewertungsgegenständliche Grundstück eine 

GK 1 - sehr geringe Gefährdung.  
 
Beurteilung der Standortqualität  In Bezug auf die Mikrolage handelt es sich um ein leicht unterdurch-

schnittliches Wohn- und Gewerbegebiet des inneren Stadtbereichs mit 
überwiegend offener Bauweise. Es bestehen gute Einkaufsmöglichkei-
ten und gutem Verkehrsanschluss. Beeinträchtigungen durch Ge-
räuschbelästigungen von Gewerbe sind in der unmittelbaren Nachbar-
schaft (Discounter, Lidl) feststellbar.  
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Grundstücksbeschreibung 
 

  
 
 

Grundstücksmerkmale Gemäß ImmoWertV bedürfen die Grundstücksmerkmale einer einge-
henden Würdigung. 
 

 Die Lage und Strukturmerkmale 
 Maß der baulichen Nutzung 
 Erschließung, beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand  
 Ausformung, Topografie, Zuwegung  
 Planerische Darstellung  
 Anderweitige Nutzungsmöglichkeit 
 die öffentlich rechtlichen Beschränkungen, die beschränkten 

dinglichen Rechte, die gesetzlichen Beschränkungen 
 

Flurstücksnachvollzug Der Flurstücksbestand ist anhand des Grundbuchauszugs und des 
Lageplans nachvollziehbar. 

 
Grundstückszuschnitt und Topografie 
 
Grundstücksform regelmäßig 
 
Straßenfront ca. 16,50 m (entlang der Erschließungsstraße 
  
Mittlere Tiefe ca. 26 m  
  
Topografische Lage nahezu eben 
 
Höhenlage zur Straße Die Oberfläche des Grundstücks ist eben und liegt auf dem Niveau 

der angrenzenden Straßen und Grundstücke. 
  
Grenzverhältnisse, nachbarliche  
Gemeinsamkeiten Es besteht keine Grenzbebauung des Hauptgebäudes. 
 
Erschließung Das Grundstück ist verkehrs- und versorgungstechnisch voll erschlos-

sen. Eine Auskunft zu ggf. noch ausstehenden Erschließungskosten 
liegt nicht vor. Gemäß Besichtigungseindruck handelt es sich bei der 
Erschließungsstraße um eine historische, ortsüblich ausgebaute 
Straße. Weitere Ausbaumaßnahmen sind derzeit nicht bekannt. Für 
die Bewertung wird daher davon ausgegangen, dass Erschließungs-
kosten und Abgaben nach BauGB und KAG abgerechnet und bezahlt 
sind. 

 
Altlastenverdacht 
 

Es liegt eine Auskunft aus dem Altlastenregister vor. Demnach ist 
das Bewertungsgrundstück nicht als Verdachtsfläche verzeichnet. 
Auch aus der durchgeführten Objektbesichtigung ergaben sich dies-
bezüglich keine Verdachtsmomente. 
Der Altlastenverdacht wird zum derzeitigen Kenntnisstand als un-
wahrscheinlich eingestuft und von einem altlastenfreien Zustand 
ausgegangen. 
Es wird darauf verwiesen, dass nur eine Bodenuntersuchung end-
gültige Gewissheit über das Vorhandensein von Altlasten herbei-
führt. 
 

 Eine Auskunft, dass Kampfmittelfreiheit besteht, liegt nicht vor.  
 
Bodenbeschaffenheit Informationen über die spezifische Bodenbeschaffenheit liegen dem 

Sachverständigen nicht vor. Die Durchführung technischer Untersu-
chungen des Grunds und Bodens hinsichtlich der 
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Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit liegen außerhalb des üblichen 
Umfangs einer Grundstückswertermittlung. Der Sachverständige 
wurde daher im Rahmen der Gutachtenerstattung nicht beauftragt, 
Bodenuntersuchungen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Bei 
der Ortsbesichtigung konnten keinerlei Hinweise auf einen nicht trag-
festen Untergrund festgestellt werden. Im Rahmen der Wertermittlung 
werden daher normale Bodenverhältnisse unterstellt. 

  
Baulasten Gemäß vorliegender schriftlicher Auskunft sind im Baulastenverzeich-

nis keine Eintragungen vorhanden. 
 
Überbau Anhand der vorliegenden Flurkarte sowie der Feststellungen im Rah-

men der Ortsbesichtigung konnte kein Überbau festgestellt werden. 
 
Wohnungsbindung Eine beschränkte persönliche Grunddienstbarkeit, die auf eine beste-

hende Bindungsfrist gemäß § 16 WoBindG (Wohnungsbindungsgeset-
zes) hinweist, ist in Abt. II des Grundbuchs nicht eingetragen. 

 
Umlegungs-, Flurbereinigungs-  
und Sanierungsverfahren In Abteilung II des Grundbuchs ist kein entsprechender Vermerk ein-

getragen. Es wird ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, dass 
das Bewertungsgrundstück in kein Bodenordnungsverfahren einbezo-
gen ist. 

 
Denkmalschutz / Ensembleschutz Gemäß Internetrecherche wird das Bewertungsgrundstück in der 

Denkmalliste nicht aufgeführt. 
 

 
 
Flächennutzungsplan Gemäß Flächennutzungsplan ist das Gebiet als gemischte Baufläche 

ausgewiesen. 
 
Baurecht § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb 

der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 
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 Die Baugenehmigung liegt nicht vor. Im Rahmen der Ortsbesichtigung 

waren keine Hinweise erkennbar, dass das Objekt den Vorgaben des 
B-Plans entgegensteht.  

 
Mögliche bauliche Erweiterbarkeit Selbstständig nutzbare Grundstücksteilflächen (Baulandreserve) sind 

analog zum Nachbargrundstück (Hausnummer 34, 36) in östlicher 
Richtung vorhanden. 

 
 Erkenntnisse bezüglich zukünftiger planungsrechtlicher oder nut-

zungsrelevanter Entwicklungen, die das Wertermittlungsobjekt in ab-
sehbarer Zukunft betreffen könnten, liegen nicht vor. Die Landes-, Re-
gional- und örtlichen Planungen geben keine Hinweise auf künftige 
abweichende Nutzungen. Aufwertungen oder Einschränkungen im Be-
reich des Wertermittlungsobjektes sind aktuell nicht zu erwarten. 

 
Entwicklungsstufe 
(Grundstücksqualität) Aus den planungsrechtlichen Festsetzungen bzw. Darstellungen und 

den tatsächlichen Eigenschaften, insbesondere der vorhandenen Er-
schließung sowie dem örtlichen Verhalten auf dem Grundstücksmarkt 
ergibt sich der Grundstückszustand erschließungsbeitragsfreies bau-
reifes Land. 

 
Baugenehmigung Die Übereinstimmung der vorhandenen Bebauung und Nutzung mit 

der Baugenehmigung wurde nicht geprüft. Die formelle und materielle 
Legalität der vorhandenen Bebauung und Nutzung werden vorausge-
setzt. 

 
Anmerkung Sonstige Rechte, Lasten und Beschränkungen bezüglich des Werter-

mittlungsgrundstücks sind nicht bekannt. Aufgrund der Lage sind lan-
destypische sowie evtl. nachbarschaftliche Eintragungen nicht auszu-
schließen. Im Rahmen der Wertermittlung wird davon ausgegangen, 
dass evtl. Rechte und Belastungen objekt- und lagebedingt üblich sind 
sowie keine wesentliche Wertbeeinflussung besteht. Sollte sich erwei-
sen, dass wertbeeinflussende Rechte und Belastungen bestehen, ist 
das Gutachten ggf. entsprechend zu modifizieren.  
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Gebäudebeschreibung 
 

Bauweise:  Massivbauweise 

Baujahr (ggf. fiktives Baujahr): 1900 

 
Konstruktion Anzahl der oberirdischen 

Geschosse: 
 

III.  
 

 Untergeschoss: 
 

Gewölbekeller 
 

 Fundamente / Gründung: Einzel-, Streifen- oder Plattenfundamente 
 

 Instandhaltungsstau: mäßiger Unterhaltungszustand 
 

 Einstufung / Zustand: schlecht 
 

   

 Erd- bis Dachgeschoss:  
 

 

 Umfassungswände: Massivbauweise 
 

 Innenwände: Massivbauweise 
 

 Geschossdecke: Holzbalkendecke 
 

 Fassade: Ziegelsteinfassade 
 

 Instandhaltungsstau: kann nicht beurteilt werden Zugang wurde 
nicht ermöglicht 
 

 Einstufung / Zustand: mäßig 
 

 
 Dachgeschoss: 

 
ausgebaut 
 

 Dachform: Steildach 
 

 Dacheindeckung: Eternitschiefer 
 

 Dachrinnen / Fallrohre: vorgehängte Dachrinnen und Fallrohre in 
Zinkblech 

   

 Geschossdecke: Holzbalkendecke 

   

 Instandhaltungsstau: kann nicht beurteilt werden Zugang wurde 
nicht ermöglicht 
 

 Einstufung / Zustand: mäßig 
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Nebengebäude/-flächen kein Nebengebäude vorhanden 

 
Außenanlagen Die Freiflächen sind überwiegend befestigt sowie gärtnerisch ange-

legt. 
 

 Einfriedung: Metallzaun 
Maschendrahtzaun 
 

 Zuweg: Die Oberflächen der Erschließungswege 
mit den Hauszugangsflächen bestehen 
aus Betonpflaster. 
 

 Bepflanzung: durchschnittliche Bepflanzung 
 

 Sonstiges: keine Angaben 
 

 Instandhaltungsstau: altersbedingte Abnutzungserscheinungen 
 

 Einstufung / Zustand: leicht unterdurchschnittlich 
 

 
Pkw-Stellplatz (-plätze) Garage(n): gemauerte Garage 

Schwingtor 
 

 Außenstellplatz(-plätze): befestigt mit Knochenverbundsteine 
 

 Instandhaltungsstau: kann nicht beurteilt werden Zugang wurde 
nicht ermöglicht 
 

 Einstufung / Zustand: leicht unterdurchschnittlich bis mäßig 
 

 
Beurteilung Objektqualität Mäßig 

 
 Das Objekt ist im Vergleich zu Objekten ähnlicher Bauweise, Archi-

tektur und Ausstattung sowie gleichen Baujahres nach dem äußeren 
Eindruck in einem baujahrestypisch mäßigen bis schlechten Zu-
stand. 

  

  Architektur: mäßig 
 Bautechnik: vermutlich mäßig 
 Funktion/Zuschnitt: vermutlich mäßig 
 Grundriss: nicht bekannt 
 Unterhaltungszustand: vermutlich mäßig 
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5. Wirtschaftlichkeit und Immobilienmarkt 
 
 
 
 

Marktverhältnisse1  Aktuell sind sowohl wirtschaftliche als auch politische Risiken zu ver-
zeichnen, die eine gesicherte Einschätzung der kurz- bis mittelfristigen 
Marktentwicklung deutlich erschweren. Die steigenden Finanzierungs-
zinsen und Baukosten in Verbindung mit dem aktuellen Ukraine Krieg 
bewegen die Marktteilnehmer und werden sich auf das zukünftige 
Marktgeschehen niederschlagen. Die Fortsetzung des langjährigen 
und breit getragenen Marktaufschwungs erscheint insofern zuneh-
mend fraglich.  

 
 Das Volumen an Projektentwicklungen, die in der Vergangenheit die 

Treiber des Investmentmarktes waren, nimmt deutlich ab. Derzeit ist 
eine zunehmende Zurückhaltung aufseiten der Immobilieninvestoren 
zu beobachten. Aufgrund der Baukostenentwicklung und gestiegenen 
Finanzierungskosten einerseits und der eingetrübten Renditeerwartun-
gen anderseits stoßen hier viele Vorhaben an die Grenzen ihrer wirt-
schaftlichen Darstellbarkeit. Teilweise werden Bauvorhaben verscho-
ben oder gar ganz gestoppt. Diese Entwicklung betrifft grundsätzlich 
alle Immobilienklassen und wird insbesondere am Wohnimmobilien-
markt schon heute sichtbar.  

 
 Unter diesen Rahmenbedingungen unterliegt der Bewertungsgegen-

stand dem Risiko einer erhöhten Volatilität. In Anbetracht der deutli-
chen Verschlechterung des makroökonomischen Umfeldes sind im 
weiteren Jahresverlauf Wertanpassungen bei Immobilien nicht auszu-
schließen.  

 
 Die aktuell erschienen Grundstücksmarktberichte können den tatsäch-

lichen Markt im Jahr 2024 in der Regel nicht darstellen, weil die 
Grundlagen im Berichtszeitraum sich bis heute in bisher nie da gewe-
sene Geschwindigkeit und Höhe verändert haben. Es bestehen erheb-
liche Dissonanzen zu den aktuell volatilen Marktverhältnissen. Die in-
nerhalb von kurzer Zeit völlig veränderten Finanzierungssituation von 
Anfang 2022 um 1 % per anno auf bis zu 4 % Ende 2022 (bei 10-jähri-
ger Zinsbindung) führt zu einem umgekehrt proportionalen baudarle-
hensfinanzierten Kaufkraftschwund. Ferner verringern die proportional 
gestiegenen Anlagezinssätze den Kapitalanlegern den Immobilienan-
lagedruck und zeigen wieder alternative Finanzanlagen auf. Hinzu 
kommen die wesentlich gestiegenen Baukosten und energetischen 
Anforderungen. 

 
 Ein Immobilienpreisrückgang im Jahr 2024/25 insbesondere im Woh-

nungsmarkt von 10 % bis 25 % im Vergleich zu den Vorjahren ist als 
relativ wahrscheinlich anzusehen, auch wenn dies durch die derzeitige 
Datenlage nicht dokumentiert werden kann. 

 
 Wir unterstreichen daher den Stellenwert des Wertermittlungsstichta-

ges. Innerhalb der Bewertung werden die zum Stichtag zur Verfügung 
stehenden Marktdaten herangezogen und objektspezifisch unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Situation gewürdigt. 

  
Konjunktur2 Die momentane Konjunkturlage und ein gesamtwirtschaftliches Rah-

mengerüst nahe an der Rezession treffen die Immobilienmärkte vor 
allem in den Aspekten der Nachfrage und der Investitionsfähigkeit. 
Von der Wirtschaft gingen in den letzten Jahren keine nennenswerten 
Wachstumsimpulse aus, gleiches gilt für die Prognose für 2024. Laut 

 
1 Quelle: Internetrecherche eigene Darstellung 
2 Quelle Immobilien-Konjunkturtrends 2024 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
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ifo Institut wird für das erste Quartal 2024 ein „Wachstumsdämpfer“ 
von -0,2 % erwartet, während das Gesamtjahr auf einen Vorzeichen-
wechsel hoffen darf und mit einer Steigerung des Bruttoinlandsproduk-
tes (BIP) um 0,7 % gerechnet wird (angepasste Schätzung, vgl. Ifo 
Institut 2024a und 2024c). Eine aufhellende Erwartung scheint von 
Seiten der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst vertagt, nämlich 
die Hoffnung auf zeitnahe Zinssenkungen noch im Frühjahr 2024 (vgl. 
Handelsblatt 2024).  

 
 Im Wohnungs- und Einzelhandelsmarkt scheint im Vergleich zum Vor-

jahr die Talfahrt vorerst gestoppt und die Dynamik geht in Richtung 
einer leichten Stimmungsaufhellung. Dennoch liegt das Niveau der 
Konjunktureinschätzung weiterhin auf einem sehr niedrigen negativen 
Wert, sodass hieraus einen „Turnaround“ zu interpretieren gewiss 
noch verfrüht wäre. Im Gegensatz dazu gibt der Stimmungswert der 
Büromarktakteure ein weiteres Mal nach, wenn auch mit nachlassen-
der Dynamik. 

 
Wohnungsmarkt3 Der jahrelange Boom auf den Immobilienmärkten fand Mitte 2022 

selbst für Wohnimmobilien ein abruptes Ende. Das Statistische Bun-
desamt meldete für das 1. Quartal 2023 eine Abnahme der Wohnim-
mobilienpreise von durchschnittlich 6,8 % gegenüber dem Vorjahres-
quartal, der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. 
Dabei wiesen Städte einen drastischeren Rückgang als ländliche Re-
gionen auf. So waren in den kreisfreien Großstädten Ein- und Zweifa-
milienhäuser mit –9,7 % und Eigentumswohnungen mit –5,7 % deut-
lich günstiger als im Vorjahresquartal. Aber auch die dünn besiedelten 
ländlichen Kreise verzeichneten deutliche Preisrückgänge: Ein- und 
Zweifamilienhäuser waren dort 7,8 % günstiger als im Vorjahresquar-
tal, Eigentumswohnungen 5,3 %. 

  
 Eine Trendwende ist derzeit nicht zu erwarten. Tendenziell sind für die 

nächsten Quartale von weiteren fallenden Preisen auszugehen. Der 
Markt entwickelt sich jedoch bundesweit nicht einheitlich. In den sie-
ben größten Städten Deutschlands war der Preisrückgang bei 
Wohnimmobilien im ersten Quartal geringer als im Bundesschnitt. 
Eine Ausnahme bildet Frankfurt am Main. Hier fielen die Immobilien-
preise zum Jahresstart am stärksten.  

 
 Während die Neubautätigkeit zurückgeht, ist der Vermietungsmarkt 

insgesamt intakt, die Leerstände sind gering und die Mieten steigen 
tendenziell. 

 
Baugenehmigungen4  Von Januar bis September 2023 sank die Zahl der Baugenehmigun-

gen für Wohnungen in Deutschland gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum um 28,3 % auf 195.100, meldet das Statistische Bundesamt 
(Destatis). Im reinen Neubau (ohne Baumaßnahmen in bestehenden 
Gebäuden) ging es um 31,7 % auf 160.400 Wohnungen nach unten. 
Die prozentualen Rückgänge sind damit noch wenig höher als in den 
Statistikmeldungen der Vormonate. Die Baugenehmigungen für Woh-
nungen in neuen Mehrfamilienhäusern verringerten sich um 27,2 % 
auf 105.200. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern beträgt der Rückgang 
38,4 % bzw. 51,9 % auf 37.900 bzw. 11.000 Einheiten. Nur die Wohn-
heime konnten ein positives Ergebnis verzeichnen (+8,4 % auf 6.200). 

 

 
3 Quelle: Statistische Bundesamt u. a.  
4 Quelle Statistische Bundesamt (Destatis) 
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Investmentmarkt5  Zum Jahresabschluss 2023 bilanziert das Transaktionsvolumen in 
Deutschland auf insgesamt 31,7 Milliarden Euro. Ein Minus von 52 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit schließt 2023 als das schlech-
testes Investmentjahr seit 2011 und sogar um 58 Prozent unter dem 
10-Jahres-Schnitt. Im Dezember konnten zwar noch einige Transakti-
onen ins Ziel gebracht werden und im Zuge der Stabilisierung der 
Zinshöhen registriert JLL auch wieder etwas mehr Aktivität – von einer 
klassischen Jahresendrally war allerdings weit und breit nichts zu se-
hen. Dies belegen auch die Zahlen: Mit knapp 8,8 Milliarden Euro 
Transaktionsvolumen im vierten und zwar auch stärksten Quartal des 
Jahres liegt der Beitrag der letzten drei Monate zum Gesamtjahreser-
gebnis bei nur 28 Prozent. Im Durchschnitt der vergangenen zehn 
Jahre kam ein viertes Quartal auf 33 Prozent.  

 
 Auf Investorenseite sorgten die steigenden Finanzierungskosten und 

die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung zu einer Neubewer-
tung von Investitionen6. Eine Folge ist, dass sich die Renditen und da-
mit die Liegenschaftszinsen erhöhten. 

 
Demografische Entwicklung7 In kleinräumiger Betrachtung wird in Südhessen in allen kreisfreien 

Städten und in den Landkreisen Main-Taunus, Wetterau und Groß-
Gerau die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 weiter zunehmen. Den 
höchsten Bevölkerungszuwachs wird in dieser Zeit die Stadt 
Offenbach haben, gefolgt von den Städten Wiesbaden und Darmstadt. 
Der hohe Zuwachs in Offenbach ist u. a. auf die junge 
Bevölkerungsstruktur dieser Stadt zurückzuführen. Mit einem 
Durchschnittsalter von 41,2 Jahren hat Offenbach die jüngste 
Bevölkerung aller hessischen Regionen. Aber auch der Main-Taunus-
Kreis und die Stadt Frankfurt liegen deutlich über dem Durchschnitt 
des Regierungsbezirks Darmstadt. Die kreisfreien Städte und der 
Main-Taunus-Kreis werden auch im Jahr 2050 mehr Einwohner haben 
im Vergleich zu heute. 

 
 Das bevölkerungsentwicklungsspezifische Risiko wird im Rahmen des 

veranschlagten Mietausfallwagnisses Rechnung zu tragen. Dies gilt 
entsprechend im Falle der Heranziehung von Liegenschaftszinssätzen 
und Sachwertfaktoren. 

 
  

 
5 Quelle: JLL https://www.jll.de/de/trends-and-insights/research/investmentmarktueberblick 
6 Quelle: vdp Research 
7 Quelle: http://www.hessen-agentur.de 
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6. Beschreibung der Wertermittlungsverfahren 
 
 

Die rechtlichen Grundlagen der Marktwertermittlung von Grundstücken sind in den §§ 192 ff. des Baugesetz-
buchs (BauGB) und der hierzu erlassenen Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrs-
werte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) geregelt. In den genannten 
Rechtsvorschriften sind sowohl der Markt- bzw. Verkehrswert selbst als auch die bewertungstechnische Me-
thodik der Marktwertermittlung in ihren Grundzügen gesetzlich normiert. Die Immobilienwertermittlungsverord-
nung sieht zunächst grundsätzlich drei Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes vor, nämlich das Ver-
gleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Es ist von den Maßstäben aus-
zugehen, die der gewöhnliche Geschäftsverkehr beim Grundstückskauf anzuwenden pflegt, sowie den sonsti-
gen Umstand des Einzelfalls, insbesondere den zur Verfügung stehenden Daten. 
 

 
Übersicht der Wertermittlungsverfahren gemäß ImmoWertV8 

 
  

 
8 Es wird auf die allgemeinen Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung im Anhang verwiesen. 
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Auswahl des Wertermittlungsverfahrens 
 

Gegenstand der Verkehrswertermittlung ist das Bewertungsgrundstück einschließlich seiner Bestandteile. Der 
Verkehrswert (Marktwert) wird gemäß § 194 BauGB durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf den sich 
die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächli-
chen Eigenschaften der besonderen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Der Wertermittlung sind die allgemeinen Wertver-
hältnisse auf dem Grundstücksmarkt am Wertermittlungsstichtag und der Grundstückszustand am Qualitäts-
stichtag zugrunde zu legen. Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung be-
zieht. Der Zustand des Grundstücks wird durch die Gesamtheit der Grundstücksmerkmale zum Qualitätsstich-
tag bestimmt. Der Qualitätsstichtag entspricht in der Regel dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass 
aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt zu berück-
sichtigen ist. 

 
Die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) sieht zunächst grundsätzlich drei normierte Verfahren 
zur Ermittlung des Verkehrswertes vor, nämlich das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und 
das Sachwertverfahren. Der Grundstückssachverständige ist grundsätzlich frei in der Wahl seines Schätzver-
fahrens. Die Auswahl des Verfahrens liegt in seinem sachverständigen Ermessen. Welches Wertermittlungs-
verfahren dem Ziel der Verkehrswertermittlung am besten gerecht wird, ist dabei eine Frage der Tatsachen-
feststellung. Es ist ferner von den Maßstäben auszugehen, die der gewöhnliche Geschäftsverkehr beim 
Grundstückskauf anzuwenden pflegt, sowie den sonstigen Umstand des Einzelfalls, insbesondere den zur 
Verfügung stehenden Daten. Bei der Auswahl des Wertermittlungsverfahrens muss sich der Gutachter jedoch 
der allgemeinen anerkannten Regeln der Wertermittlungslehre bedienen und die Wahl des geeigneten Wer-
termittlungsverfahrens ist zu begründen. 

 
Vergleichswertverfahren 
Nach der Grundsatzregelung des § 40 Abs. 1 ImmoWertV bemisst sich der Bodenwert eines bebauten Grund-
stücks nach dem Bodenwert eines unbebauten Grundstücks. Ist die auf dem Grundstück vorhandene bauliche 
Anlage aufgrund ihres Alters oder ihres Zustands unrentierlich oder steht sie in einem Missverhältnis zu dem 
Bodenwert, stellt die Bebauung eine Belastung des Grundstücks dar und man spricht von einem Liquidations-
objekt (vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 ImmoWertV) . 
 
Nach sorgfältiger Erkundung des Marktes besteht für die weitere Nutzung der baulichen Anlagen wegen Bau-
weise, Zuschnitt, Ausstattung und Alters langfristig keine Marktchancen. Ein Käufer wird das Grundstück nach 
dem Sachwert und der möglichen Bebauung beurteilen. Der Bodenwert ist in diesem Fall, um die gewöhnli-
chen Kosten zu mindern (sog. Liquidationswertverfahren), insbesondere Abbruchkosten, die aufzuwenden 
sind, damit das Grundstück vergleichbaren unbebauten Grundstücken entspricht. Es wird eine alsbaldige Frei-
legung angenommen. 

 
Das Liquidationswertverfahren wird in der ImmoWertV als ein Unterfall der Bodenwertermittlung behandelt. 
Von einer Liquidation spricht man in den Fällen, in denen eine bauliche Anlage ihre wirtschaftliche Bedeutung 
verloren hat, die (Rest-) Bausubstanz keine wirtschaftliche Verwendung finden kann und der Erhalt der bauli-
chen Anlage auch sonsthin (z. B. als Denkmal) nicht sinnvoll ist. Um das dadurch belastete Grundstück wie-
der wirtschaftlich zu nutzen, ist die Freilegung erforderlich. Die Bausubstanz hat in diesem Fall keinen Wert 
mehr bzw. im Hinblick auf etwaige Verwertungserlöse allenfalls einen Restwert und stellt ansonsten eine Be-
lastung des Bodenwerts dar. Der Freilegung des Grundstücks muss deshalb im Rahmen der Bodenwerter-
mittlung Rechnung getragen werden, wobei regelmäßig von Vergleichspreisen zw. Bodenrichtwerten unbe-
bauter Grundstücke ausgegangen wird. Der sich daraus ergebende Vergleichswert ist nach Maßgabe als § 16 
Abs. 3 ImmoWertV um die üblichen Freilegungskosten zu mindern, soweit sie im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr berücksichtigt werden. 
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7. Ermittlung des Bodenwertes 
 

Bodenwertermittlung 
 

Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Wertermittlungsstichtag und den sonstigen wert-
beeinflussenden Umständen wird der Bodenwert zum Wertermittlungsstichtag wie folgt geschätzt: 
 

Grundstücksteilfläche Hauptfläche Nebenfläche 1 Nebenfläche 2 rentier- Bodenwert 

Nr. Bezeichnung m² EUR/m² m² EUR/m² m² EUR/m² lich* EUR 

1 Flurstück 128/1 431 900,00     Ja 387.900 
 

* mit rentierlich = Nein gekennzeichnete Flächen werden in der Bewertung als selbstständig nutzbare Teilflächen berücksichtigt und im 
Folgenden als unrentierlich ausgewiesen 

 BODENWERT (gesamt) 387.900
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Bewertungsparameter der Bodenwertermittlung 
 
 
 
 

Bodenwertermittlung Der Sachverständige hat beim zuständigen Gutachterausschuss tele-
fonisch nach Kaufpreisen für vergleichbare Grundstücke nachgefragt. 
Laut Auskunft des Gutachterausschusses liegt diesem keine hinrei-
chende Anzahl von Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke vor, die 
zeitnah zum Wertermittlungsstichtag gehandelt wurden.  

 
 In Anlehnung an § 40 ImmoWertV wird anstelle von Vergleichspreisen 

der objektspezifisch angepasste Bodenrichtwert gem. § 26 Abs. 2 her-
angezogen. Wobei in geeigneter Weise eine Anpassung an die allge-
meinen Wertverhältnisse durch marktübliche Zu- oder Abschläge er-
folgt. 
 

Grundlage Bodenrichtwerte in der Bodenrichtwertzone9 
  
Stichtag 1. Januar 2022 
  
Bodenrichtwert Der zonale Bodenrichtwert (BRW) zum Stichtag 1. Januar 2022 be-

trägt gemäß Bodenrichtwertkarte für den Bereich des Bewertungsob-
jektes 400 €/m².  

 

  
 
Richtwertnummer Zone 3 
  
Entwicklungszustand Baureifes Land, das nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den 

tatsächlichen Gegebenheiten baulich nutzbar ist. 
 
Art der baulichen Nutzung gewerbliche Baufläche 
 Büro- und Geschäftshäuser 
 
Beitragszustand erschließungsbeitragsfrei 
 
Maß der baulichen Nutzung  Das nach § 40 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 ImmoWertV maßgebliche Maß der 

baulichen Nutzung bestimmt sich nach § 16 Abs. 2 BauNVO.  
 Nach dem Bauplanungsrecht bestehen folgende Festsetzungen: 
 

 
9 Soweit die Merkmale dieses Bodenrichtwertgrundstücks nicht hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grund-
stücks übereinstimmen, werden Bodenrichtwerte anderer Bodenrichtwertzonen in der bewerteten Lage herangezogen. 
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 Geschossflächenzahl (GFZ)10 1,60 

 Baumassenzahl (BMZ) keine Angaben 

 Grundflächenzahl (GRZ)11 keine Angaben 

 Zahl der Vollgeschosse keine Angaben 

 Höhe baulicher Anlagen keine Angaben 

 
Größe des Richtwertgrundstücks keine Angaben 
 
Flurstücksnachvollzug Der Flurstücksbestand ist anhand des Grundbuchauszugs und des 

Lageplanes nachvollziehbar. 
 
Marktkonformer Bodenwert  Der Bodenrichtwert (BRW) ist ein gebietstypischer Durchschnittswert, 

der nicht die individuellen wertbeeinflussenden Eigenschaften eines 
einzelnen Grundstücks widerspiegeln kann. Der Richtwert ist als zona-
ler Durchschnittswert zu verstehen. Der BRW als Ausgangswert ist 
grundsätzlich durch individuelle Zu- und Abschläge an die wertbestim-
menden Kriterien u. a. Lage, Zuschnitt, Grundstücksgröße, Entwick-
lungszustand sowie Art und Maß der rechtlich möglichen bauli-
chen Nutzung an das Bewertungsgrundstück heranzuführen. Nach 
der Grundsatzregelung der ImmoWertV wird der Bodenwert eines be-
bauten Grundstücks mit dem Bodenwert eines vergleichbaren unbe-
bauten Grundstücks ermittelt; die auf dem Grundstück vorhandene 
Bebauung bleibt mithin außer Betracht. 

 
Art der Nutzung  Die tatsächliche Nutzung weicht in der Art der Nutzung vom Boden-

richtwertgrundstück ab. Es bedarf daher einer Anpassung in Bezug 
auf eine abweichende Nutzungsart. 

  
Lage  Die Lagemerkmale des zu bewertenden Grundstückes weichen von 

den Lagemerkmalen der Grundstücke in der Richtwertzone ab. Die 
Lagemerkmale sind somit implizit im Bodenrichtwert für Wohnbauflä-
chen nicht berücksichtigt. Eine Anpassung des Bodenrichtwertes an 
abweichende Lagemerkmale ist daher vorzunehmen.  

 
Grundstückszuschnitt  Das zu bewertende Flurstück hat einen überwiegend regelmäßigen 

Zuschnitt und kann baulich effizient ausgenutzt werden. Eine Anpas-
sung ist nicht erforderlich. 

 
Topografie Die umliegenden Nachbargrundstücke innerhalb der Bodenrichtwert-

zone haben überwiegend vergleichbare topografische Eigenschaften. 
Dementsprechend ist eine Anpassung des Bodenrichtwertes aufgrund 
der topografischen Merkmale des Bewertungsgrundstücks nicht erfor-
derlich.  

 
Grundstücksgröße  Der Gutachterausschuss hat bezüglich der Größe des Richtwertgrund-

stücks für Wohnbaufläche in der unmittelbaren Nachbarschaft 450 m² 
zugrunde gelegt. Das Bewertungsgrundstück hat eine Größe von 431 
m² und ist unwesentlich kleiner als das Richtwertgrundstücks. Es be-
darf insofern keine direkte Anpassung in Bezug auf die Grundstücks-
größe.  

 
Maß der tatsächlichen / rechtlich  
möglichen baulichen Nutzung Für das Maß der baulichen Nutzung werden für Wohnbauflächen 

keine Angaben veröffentlicht. Eine wGFZ-Anpassung des 

 
10 GFZ = Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche nach § 20 BauNVO je Quadratmeter Grundstücksfläche 
im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. 
11  GRZ = Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig sind. 
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Bodenrichtwerts ist nicht erforderlich.  
  
Baulandreserve Selbstständig nutzbare Grundstücksteilflächen (Baulandreserve) sind 

vorhanden. 
 
Allgemeine Wertverhältnisse zum  
Wertermittlungsstichtag Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert bezieht 

sich auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Erhebungsstichtag 1. 
Januar 2022. In dem Zeitraum zwischen dem Erhebungsstichtag des 
Bodenrichtwerts und dem Wertermittlungsstichtag haben sich die im-
mobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Angebot, Nachfrage, 
Mieten, Liegenschaftszinssätze, Baufinanzierungszinssätze etc.) für 
vergleichbare Grundstücke in der bewerten Lage verändert. Es ist da-
her eine Anpassung des Bodenrichtwertes aufgrund geänderter allge-
meiner Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag vorzunehmen. 
Der objektspezifische Bodenwert zum Wertermittlungsstichtag wird 
aufgrund der konjunkturellen Lage seit 2022 in Anlehnung an ver-
gleichbare Städte angepasst. 

 
Angepasster Bodenwert  Bauplanungsrechtlich befindet sich das Grundstück im unbeplanten 

Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch (Umgebungsbebauung). Die 
unmittelbare Nachbarschaftsbebauung besteht aus wohnwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden. In nordwestlicher Richtung werden durchschnitt-
liche BRW von 1.020 bis 1.200 €/m² und in östlicher Richtung 870 
€/m² durch den Gutachterausschuss abgeleitet. Es handelt sich hier-
bei überwiegend um Bodenrichtwerte für eine Wohnhausbebauung, 
die mit dem bewertungsgegenständlichen Grundstück hinreichend 
übereinstimmen. Für die Bodenwertermittlung ist es daher sachlich 
und methodisch geboten, einen nutzungsabhängigen Bodenwert an-
zusetzen. In Anlehnung an die zonale Bodenrichtwertkarte wird ein 
nutzungsabhängiger Bodenwert in Höhe von 1.200 €/m² in Ansatz ge-
bracht. 

 

 
 
 Unter Berücksichtigung der vorstehend dargestellten wertrelevanten 

Merkmale des zu bewertenden Grundstücks wird der marktkonforme 
objektspezifische Bodenwert abgeleitet und bewertet mit 900 €/m². 
Danach beträgt der Bodenwert 387.900 €. 

 
  

Bodenrichtwert 1.200 €/m²
± -15,00% -180 €/m²
± 0,00% 0 €/m²
± 0,00% 0 €/m²
± 0,00% 0 €/m²
± 0,00% 0 €/m²
± 0,00% 0 €/m²
± 0,00% 0 €/m²
± -10,00% -120 €/m²

Summe 900 €/m²
rd. 900 €/m²

Grundstücksgröße 

wertrelevanten Merkmale 
Bodenwertentwicklung
Lagemerkmale
Grundstückszuschnitt
Topografie

Maße der baulichen Nutzung
Baulandreserve
Geräuschemissionen

angepasster Bodenwert nabhäng.
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Abbruchkosten 

Übliche Freilegungskosten Im Jahre 2022 beliefen sich die Freilegungskosten auf etwa 25 bis 
45 €/m³ umbautem Raum (Raummeter) einschließlich Abfuhr der an-
fallenden Schuttmassen und aller Gebühren für die Entsorgung/Ver-
sorgung. Der Betrag kann sich deutlich erhöhen, soweit es sich um 
Sondermüll handelt, der bei der Entsorgung besonders behandelt wer-
den muss, oder besondere Transport- und Sicherungskosten anfallen. 
Die Freilegungskosten vermindern sich deutlich mit dem Volumen der 
freizulegenden Bausubstanz, insbesondere dann, wenn es sich um 
großvolumige Hallen mit „viel Luft“ handelt. Bei einem Verbleib von vor 
Ort recycelfähigen Abbruchmassen und ihrer Aufbereitung zu Recyc-
lingschotter auf der Baustelle können sich darüber hinaus Einsparun-
gen von 1,50 bis 2,00 €/m³ ergeben. Dies kommt aber nur bei entspre-
chend hohem Abbruchvolumen in Betracht und setzt voraus, dass 
durch einen hohen Mauerwerksanteil ein Recyclingschotter in ausrei-
chender Qualität herzustellen ist, der für die nachfolgenden Bauarbei-
ten in dieser Menge benötigt wird oder sonst verwertbar ist. 

 Quelle: Kleiber-digital  Teil V 16 5.2.5.1 
 
 Soweit nach der Beschaffenheit der abzureißenden Bausubstanz ein 

besonderes Risiko besteht, insbesondere wenn Sondermüll erkennbar 
oder nicht auszuschließen ist, ist ein „gewöhnlicher“ Käufer geneigt, 
dieses Risiko wertmindernd (zusätzlich zu den allgemein erwarteten 
Freilegungskosten) zu berücksichtigen, denn Sondermüll kann die 
Freilegungskosten bei den heute gestellten Anforderungen in unkalku-
lierbarem Ausmaß drastisch erhöhen, zumal diesbezüglich eine hohe 
Sensibilisierung des Umweltschutzes besteht. 

 
 Die anhand des Lageplans ermittelte Grundfläche beträgt ca. 130 m² 

(inklusive Garage). Vor dem Hintergrund der Kapazitätsauslastung 
des Bauhauptgewerbes mit einhergehenden Preissteigerungen wer-
den die Abbruchkosten auf 50.000 bis 80.000 € im Mittel 65.000 € ge-
schätzt. Soweit eine Neugestaltung des Grundstücks nur unter Ver-
wendung der Gebäudeaußenhülle möglich ist, werden die Aufwendun-
gen für die „Entkernung“ in einer vergleichbaren Größenordnung ge-
sehen. Die damit verbundenen eingeschränkten Gestaltungsmöglich-
keiten wirken sich nachteilig aus. Die Kostenersparnis durch Verwen-
dung des „Rohbaus“ sind als gering einzuschätzen.  
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8. Ergebnis Marktwert (Verkehrswert)  
 

 Marktwert 

 § 194 BauGB 

   
Werte Bodenwert 387.900 

 

   
Abschläge Abbruchkosten   16,76% 65.000 

 

   
 
    
Marktwert Ableitung vom Bodenwert 320.000 
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Wertermittlung für das Grundstück Königsteiner Str. 38  
 65812 Bad Soden am Taunus 
  
Wertermittlungsstichtag 23.04.2024 
  
 Der Marktwert ist ein stichtagsbezogener Wert, abgeleitet von der 

momentanen Lage auf dem Grundstücksmarkt, unter Berücksichti-
gung der allgemeinen Wertverhältnisse. Er ergibt sich aus dem 
freien Spiel von Angebot und Nachfrage und wird bestimmt von Prei-
sen, die im normalen Geschäftsverkehr allein nach objektiven Maß-
stäben gegenwärtig erzielt werden können. Resultierend aus seiner 
Zweckbestimmung besitzt der Marktwert eine vom jeweiligen Markt-
geschehen abgeleitete - gegebenenfalls nur kurzzeitige - Gültigkeit. 
 
Unter Würdigung der Aussagefähigkeit der Ergebnisse der herange-
zogenen Wertermittlungsverfahren, der dargestellten Sachverhalte 
sowie unter Verweis auf die gesetzliche Definition in § 194 BauGB, 
wird der Marktwert (Verkehrswert) geschätzt auf: 

  
 320.000 EUR 
  
 Neue und möglicherweise wertbeeinflussende Umstände nach dem 

Wertermittlungs- und/oder Qualitätsstichtag werden nicht berück-
sichtigt. 

 

Anmerkungen  Das Wertermittlungsobjekt wurde von mir besichtigt. Das Gutachten 
wurde unter meiner Leitung und Verantwortung erstellt. Ich versichere, 
dass ich das Gutachten unparteiisch, ohne Rücksicht auf 
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse und ohne eigenes 
Interesse am Ergebnis nach bestem Wissen und Gewissen erstattet 
habe. 
 
 

Heusenstamm, 29.04.2024  
  
  
  
  
Oliver M. Margraf 
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9. Fragen des Amtsgerichts 
 
 
 
 

Mieter / Pächter Das Bewertungsobjekt ist vermietet. 
  

Hausverwaltung Eine Hausverwaltung nach § 26 WEG ist nicht vorhanden. 
  
Zubehör Zubehör im Sinne der §§ 97, 98 BGB ist nicht vorhanden. 
  
Gewerbebetrieb Ein Gewerbebetrieb konnte nicht festgestellt werden.  
  
Hausschwamm Kann aufgrund der mangelnden Innenbesichtigung abschließend nicht 

festgestellt werden. 
  
Baubehördliche Beschränkungen Die Recherchen des Sachverständigen ergaben keinen Hinweis auf 

behördliche Beschränkungen oder Beanstandungen. 
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10. Anlagenverzeichnis 
 

Paket Unwetterrisiko 
 
Fotodokumentation 
 

Straßenansicht: 
 
 

 
Außenansicht: 
 
 

 
Außenansicht: 
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Innenansicht exemplarisch: 
 
 

 
Innenansicht exemplarisch: 
 
 

 
Außenansicht: 
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Innenansicht exemplarisch: 
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Lageplan 

 
 

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind Grundlage der vorliegenden Wertermittlung. Der Sachverständige geht von der 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen aus. Für falsche Angaben in den vorgelegten Unterlagen wird keine Haftung über-
nommen.  
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Wesentliche rechtliche Grundlagen 
 

BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221). 
 
BauNVO: Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 
 
BBodSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes 
vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306). 
 
BetrKV: Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung) vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1858). 
 
BGB: Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 
2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72). 
 
BNatSchG: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240). 
 
CO2KostAufG: Gesetz zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten (Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz) vom 5. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2154). 
 
DIN 276: DIN 276:2018-12 – Kosten im Bauwesen, Deutsches Institut für Normung e. V., DIN-Normenaus-
schuss Bauwesen (NABau), Ausgabe Dezember 2018. 
 
DIN 277: DIN 277:2021-08 – Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau, Deutsches Institut für Normung e. 
V., DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), Ausgabe August 2021. 
 
EBeV 2030: Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetzt 
für die Jahre 2023 bis 2030 (Emissionsberichterstattungsverordnung 2030) vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2868). 
 
GBO: Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), zuletzt 
geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606). 
 
GEG: Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteer-
zeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch 
Art. 18a des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237). 
 
ImmoWertV: Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der 
für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung) vom 14. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2805). 
 
WEG: Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), zuletzt geändert durch Art. 7 des Geset-
zes vom 7. November 2022 (BGBl. I S. 1982). 
 
WoFlV: Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung) vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2346). 
 
II. BV: Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz 
(Zweite Berechnungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 
2178), zuletzt geändert durch Art. 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2614). 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs. Absatz 
AfA Absetzung für Abnutzung 
AG Auftraggeber 
ALKIS Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem 
AN Auftragnehmer 
Anz. Anzahl 
ARR Annual Recurring Revenue (jährlich wiederkehrende Einnahmen) 
DIN Deutsches Institut für Normung 
DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband 
DZ Doppelzimmer 
Barwertfaktordiff. Barwertfaktordifferenz 
BauGB Baugesetzbuch 
BauNVO Baunutzungsverordnung 
BauO Bauordnung 
BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz 
BetrKV Betriebskostenverordnung 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGF Brutto-Grundfläche 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BNK Baunebenkosten 
Bodenvz. Bodenverzinsung 
boG besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
BRI Bruttorauminhalt 
BRW Bodenrichtwert 
Bwf. Barwertfaktor 
Bwf.-Diff. Barwertfaktordifferenz 
BWK Bewirtschaftungskosten 
BV Bestandsverzeichnis 
II. BV II. Berechnungsverordnung 
CO2 / CO2 Kohlenstoffdioxid 
CO2KostAufG Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz 
DG Dachgeschoss (Geschoss oberhalb des letzten Vollgeschosses) 
Disk.-faktor Diskontierungsfaktor 
ebf erschließungsbeitragsfrei 
ebp erschließungsbeitragspflichtig 
EBR Erbbaurecht 
EG Erdgeschoss 
EK Erschließungskosten 
EnEV Energieeinsparverordnung 
ENK Erwerbsnebenkosten 
Entschäd.-anteil Entschädigungsanteil 
EZ Einzelzimmer 
FeWo Ferienwohnung 
FNP Flächennutzungsplan 
GAA Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
GBO Grundbuchordnung 
Geb. Gebäude 
GEG Gebäudeenergiegesetz 
GF Geschossfläche i. S. BauNVO 
GFZ Geschossflächenzahl 
gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. 
GK Gefährdungsklasse 
GMB Grundstücksmarktbericht 
GND Gesamtnutzungsdauer 
GNF Gebäudenutzfläche 
GR Grundfläche 
GRZ Grundflächenzahl 
Grdst.-Nr. Grundstücksnummer 
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HK Herstellungskosten 
ImmoWertV Immobilienwertermittlungsverordnung 
JNKM Jahresnettokaltmiete 
KAG Kommunalabgabengesetz 
KG Kellergeschoss (Geschoss unterhalb des ersten Vollgeschosses) 
kWh Kilowattstunde 
kWp Kilowatt-Peak 
LBO Landesbauordnung 
Ldk. Landkreis 
Lfd. Nr. Laufende Nummer 
Lfz. Laufzeit 
MAW Mietausfallwagnis 
MEA Miteigentumsanteil 
MF Mietfläche 
Mietdiff. Mietdifferenz 
MM Monatsmieten 
MWT Marktwert (Verkehrswert) 
MZ Mehrbettzimmer 
NBW Neubauwert 
NGF Nettogrundfläche 
NHK Normalherstellungskosten 
NME Nettomieteinahmen 
NF Nutzfläche 
OG Obergeschoss 
OT Ortsteil 
oüVM ortsübliche Vergleichsmiete 
p. a. per anno (pro Jahr) 
ReE Jahresreinertrag 
RevPAR Revenue Per Available Room (Erlös pro verfügbarer Zimmerkapazität) 
RoE Jahresrohertrag 
RND Restnutzungsdauer 
SG Staffelgeschoss (Geschoss oberhalb des letzten Vollgeschosses) 
SIR Sparkassen-ImmobiliengeschäftsRating 
Stk. Stück 
SWOT-Analyse Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse 
TE  Teileigentum 
TEGoVA The European Group of Valuers Associations 
TG Tiefgeschoss / Tiefgarage 
UG Untergeschoss 
UR umbauter Raum 
Verm.-dauer Vermarktungsdauer 
VWT Verkehrswert (Marktwert) 
W Watt 
WE Wohneinheit 
WEG Wohnungseigentumsgesetz 
WertR Wertermittlungsrichtlinien 
WF Wohnfläche 
WGFZ wertrelevante Geschossflächenzahl 
WNFl. Wohn- / Nutzfläche 
WoFlV Wohnflächenverordnung 
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Allgemeine Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung 
 

Die rechtlichen Grundlagen der Marktwertermittlung von Grundstücken sind in den §§ 192 ff. des Baugesetz-
buchs (BauGB) und der hierzu erlassenen Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrs-
werte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) geregelt. In den genannten 
Rechtsvorschriften sind sowohl der Markt- bzw. Verkehrswert als auch die bewertungstechnische Methodik 
der Marktwertermittlung in ihren Grundzügen gesetzlich normiert (Immobilienwertermittlungsverordnung – Im-
moWertV vom 1. Januar 2022). 
 
Legaldefinition des § 194 Baugesetzbuch (BauGB): 
 
„Der Verkehrswert/ Marktwert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermitt-
lung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Ei-
genschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands 
der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“  
 
Im Nachfolgenden werden die innerhalb des deutschen Bewertungssystems gängigen Verfahren und Rah-
menbedingungen zur Ermittlung des Verkehrs- bzw. Marktwertes von bebauten und unbebauten Grundstü-
cken zusammenfassend beschrieben. Diese sind auch innerhalb dieser Wertermittlung zur Anwendung ge-
kommen, sofern sie zur Ableitung des Verkehrs-/ Marktwertes erforderlich waren. Im Falle von Abweichungen 
zwischen den Darstellungen innerhalb der Wertermittlung und den nachfolgenden Ausführungen gilt der indi-
viduelle Text der Wertermittlung. 
 

Die rechtlichen Grundlagen der Marktwertermittlung von Grundstücken sind in den §§ 192 ff. des Baugesetz-
buchs (BauGB) und der hierzu erlassenen Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrs-
werte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) geregelt. In den genannten 
Rechtsvorschriften sind sowohl der Markt- bzw. Verkehrswert als auch die bewertungstechnische Methodik 
der Marktwertermittlung in ihren Grundzügen gesetzlich normiert (Immobilienwertermittlungsverordnung – Im-
moWertV vom 1. Januar 2022). 
 
Legaldefinition des § 194 Baugesetzbuch (BauGB): 
 
„Der Verkehrswert/ Marktwert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermitt-
lung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Ei-
genschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands 
der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“  
 
Im Nachfolgenden werden die innerhalb des deutschen Bewertungssystems gängigen Verfahren und Rah-
menbedingungen zur Ermittlung des Verkehrs- bzw. Marktwertes von bebauten und unbebauten Grundstü-
cken zusammenfassend beschrieben. Diese sind auch innerhalb dieser Wertermittlung zur Anwendung ge-
kommen, sofern sie zur Ableitung des Verkehrs-/ Marktwertes erforderlich waren. Im Falle von Abweichungen 
zwischen den Darstellungen innerhalb der Wertermittlung und den nachfolgenden Ausführungen gilt der indi-
viduelle Text der Wertermittlung. 
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Bodenwertermittlung 
 
Die Ermittlung des Bodenwerts erfolgt sowohl bei bebauten als auch bei unbebauten Grundstücken in der 
Praxis überwiegend durch folgende Verfahren: 
 

 Ermittlung des Bodenwerts durch Vergleich mit Kaufpreisen geeigneter Vergleichsgrundstücke im Rah-
men eines unmittelbaren oder mittelbaren Preisvergleichs 

 Ermittlung des Bodenwerts mithilfe von Bodenrichtwerten im Rahmen eines mittelbaren Preisvergleichs  
 
Bei der Ermittlung des Bodenwerts durch Vergleich mit Kaufpreisen geeigneter Vergleichsgrundstücke wer-
den solche Grundstücke zum Vergleich herangezogen, die hinsichtlich Ihrer Lage- und Qualitätsmerkmale 
hinreichend mit dem zu bewertenden Grundstück vergleichbar sind. Wertrelevante Unterschiede werden 
durch Zu- oder Abschläge berücksichtigt.  
 
Neben oder anstelle von Vergleichskaufpreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermitt-
lung herangezogen werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend den örtlichen Verhältnis-
sen unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, Erschließungszustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt hinreichend bestimmt 
sind.  
 
Bodenrichtwerte werden in der Regel zonal ausgewiesen und durch die örtlichen Gutachterausschüsse aus 
der von diesen zu führenden Kaufpreissammlung abgeleitet sowie fortgeschrieben. Bewertet wird auch im 
Falle einer vorhandenen Bebauung zunächst das fiktiv unbebaute Grundstück, sofern dieses nicht durch die 
vorhandene Bebauung einen Werteinfluss auf dessen tatsächliche bauliche Ausnutzbarkeit erfährt. Wertein-
flüsse durch Belastungen oder Begünstigungen (z. B. Altlasten, begünstigende oder belastende Baulasten u. 
ä.), die die Ausnutzbarkeit oder Ertragsfähigkeit des Grundstücks beeinflussen oder sonstige Vor- oder Nach-
teile mit sich bringen, sind zusätzlich zu berücksichtigen. Gleiches gilt auch z. B. für Rechte sowie Lasten und 
Beschränkungen, die in den Abteilungen I und II des maßgebenden Grundbuchs eingetragen sind und sich 
auf die Wertigkeit eines Grundstücks auswirken.  
 
Ist alsbald mit dem Abriss von baulichen Anlagen zu rechnen, ist gem. ImmoWertV der Bodenwert, um die 
üblichen Freilegungskosten zu mindern, soweit sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berücksichtigt werden. 
Von einer alsbaldigen Freilegung kann ausgegangen werden, wenn  
 

 die baulichen Anlagen nicht mehr nutzbar sind oder  
 oder nicht abgezinste Bodenwert ohne Berücksichtigung der Freilegungskosten den im Ertragswertver-

fahren ermittelten Ertragswert erreicht oder übersteigt.  
 
Weitere Verfahren wie die Ermittlung des Bodenwerts aus dem Ertrag, die deduktive Bodenwertermittlung so-
wie das Residualwertverfahren (Ableitung aus einem Nutzungskonzept) kommen seltener zum Tragen und 
sind innerhalb des Gutachtens beschrieben, sofern diese Anwendung finden. 
 
Sachwertermittlung 
 
Das Sachwertverfahren ist in der ImmoWertV geregelt. Es findet Anwendung bei Objekten, die nach Ihrer Art 
und typischen Nutzung nicht der Ertragserzielung, sondern der renditeunabhängigen Eigennutzung dienen. 
Insbesondere sind dies Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser, sofern diese nicht ausschließlich auf Er-
tragserzielung ausgerichtet sind.  
 
Der Sachwert ergibt sich aus der Summierung des Wertes der baulichen Anlagen wie Gebäude, Außenanla-
gen, besonderen Betriebseinrichtungen sowie der sonstigen Anlagen und des Bodenwerts.  
 
Zur Ermittlung des Werts der baulichen Anlagen werden zunächst auf Grundlage von Normalherstellungskos-
ten (erforderlichenfalls mithilfe geeigneter Baupreisindexreihen auf die Preisverhältnisse am Wertermittlungs-
stichtag umgerechnet) durch Multiplikation mit der vorhandenen Bruttogrundfläche (BGF) oder dem Brut-
torauminhalt (BRI) die gewöhnlichen Herstellungskosten abgeleitet. Von den tatsächlichen Herstellungskosten 
kann nur dann ausgegangen werden, wenn sie den gewöhnlichen Herstellungskosten entsprechen. Beson-
dere Bauteile und Einrichtungen sind durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. Aus den ermittelten Her-
stellungskosten ergibt sich nach Berücksichtigung des Baualters der Zeitwert der baulichen Anlagen. Aus der 
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Addition des Zeitwerts der baulichen Anlagen und des Bodenwerts ermittelt sich der vorläufige Sachwert, wo-
bei ggf. vorhandene besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale besonders zu berücksichtigen sind.  
 
Ertragswertermittlung 
 
Das Ertragswertverfahren ist in der ImmoWertV geregelt. Es findet Anwendung bei Objekten, die nach Ihrer 
Art und typischen Nutzung der Erzielung von Erträgen dienen. Dies sind insbesondere Mietwohn- und Ge-
schäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Gewerbe-, Industrie und Garagengrundstücke. Nach 
heutigem Marktverhalten und heutiger Bewertungspraxis kommt dem Ertragswertverfahren eine nahezu allge-
meingültige Bedeutung für die Verkehrs-/ Marktwertermittlung bebauter Grundstücke zu, sofern man von Ein- 
bis Zweifamilienhausgrundstücken sowie den Fällen absieht, bei denen das Vergleichswertverfahren gesi-
cherte Ergebnisse erwarten lässt. Sogar die Bewertung von Ein- bis Zweifamilienhäusern kann auf Grundlage 
des Ertragswertverfahrens erfolgen, sofern hierfür geeignete Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen.  
 
Der Ertragswert definiert sich als Barwert aller zukünftigen Erträge aus dem Grundstück. Er setzt sich zusam-
men aus dem Ertragswert der baulichen Anlagen (Gebäudeertragswert) und dem Bodenwert, wobei ggf. vor-
handene besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale besonders zu berücksichtigen sind.  
Die Aufspaltung des Ertragswerts in einen Bodenwert- und Gebäudewertanteil ist darauf zurückzuführen, 
dass der Grund und Boden ein wertbeständiges Gut ist, während der Wert der baulichen Anlagen in Folge 
Alterung abnimmt.  
 
Zur Ermittlung des Gebäudeertragswerts sind die bei unterstellter Fremdnutzung marktüblich zu erzielenden 
Mieten und Pachten um die Kosten zu mindern, die aus der Bewirtschaftung und Erhaltung des Gebäudes 
entstehen. Der ermittelte Reinertrag ist um den so genannten Bodenwertverzinsungsbetrag zu mindern, der 
sich aus der Anwendung des Liegenschaftszinssatzes auf den Bodenwert ergibt. Der Gebäudeertragswert 
ergibt sich durch Kapitalisierung, des um den Bodenwertverzinsungsbetrag verminderten Reinertrags, über 
die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen Anlage mithilfe eines Barwertfaktors, welcher sich aus 
Restnutzungsdauer und Liegenschaftszinssatz ergibt. 
 
ImmoWertV bietet zwei weitere Alternativen zur Ermittlung des Ertragswerts an: Das „vereinfachte Ertrags-
wertverfahren“, bei dem der über die Restnutzungsdauer kapitalisierte Reinertrag mit dem Bodenwert addiert 
wird, der – mit Ausnahme selbstständig nutzbarer Teilflächen – auf den Wertermittlungsstichtag abzuzinsen 
ist.  
 
Das Ertragswertverfahren auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge, bei dem der Ertragswert 
aus den durch gesicherte Daten abgeleiteten periodisch erzielbaren Reinerträgen innerhalb eines Betrach-
tungszeitraums und dem Restwert des Grundstücks am Ende des Betrachtungszeitraums ermittelt wird. Die 
periodischen Reinerträge sowie der Restwert des Grundstücks sind jeweils auf den Wertermittlungsstichtag 
abzuzinsen.  
 
Die Ertragswertermittlung erfolgt in der vorliegenden Wertermittlung in der Regel auf Basis des dargestellten 
Verfahrensablaufes (herkömmliches, vollständiges Ertragswertverfahren). Sofern innerhalb des Gutachtens 
das vereinfachte oder das periodische Ertragswertverfahren zur Anwendung kommen, erfolgt an der entspre-
chenden Stelle ein diesbezüglicher Hinweis.  
 
 
Vergleichswertermittlung 
 
Das Vergleichswertverfahren ist in der ImmoWertV geregelt. Das Vergleichswertverfahren stellt die sicherste 
Methode zur Ermittlung des Verkehrs-/ Marktwerts eines Grundstücks dar und ist im Falle des Vorliegens ge-
eigneter Vergleichsdaten als Wertermittlungsmethode zu präferieren. Da jedoch bebaute Grundstücke – zu-
mindest bei individueller Bauweise – üblicherweise eine geringe Vergleichbarkeit untereinander aufweisen, 
kommt das Vergleichswertverfahren in der Praxis überwiegend bei der Bodenwertermittlung und bei der Er-
mittlung von typisierten Immobilien wie z. B. Eigentumswohnungen oder Reihenhäusern zum Tragen, sofern 
geeignete Vergleichswerte in ausreichender Anzahl vorliegen.  
 
In seinen Grundzügen folgt das Vergleichswertverfahren dem Gedanken, dass eine Sache so viel Wert ist, 
wie üblicherweise im gewöhnlichen Geschäftsverkehr dafür als Preis erzielt werden kann, was auch den auf 
dem Grundstücksmarkt vorherrschenden Gepflogenheiten entspricht.  
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Die Ermittlung des Vergleichswerts erfolgt im Wege des unmittelbaren (übereinstimmende Lage- und Zu-
standsmerkmale) bzw. des mittelbaren (Umrechnung aufgrund abweichender Lage- und Zustandsmerkmale 
oder Stichtage) Vergleichs mit herangezogenen Kaufpreisen hinreichend vergleichbarer Grundstücke.  
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Gefährdungsklasse der Objektadresse 
  

 
    

    

GK1 GK2 GK3 GK4 
GK1 GK2 GK3 GK4 

 
  

GK 1: Sehr geringe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers seltener als einmal in 200 Jahren (bzw. außerhalb der HQextrem-
Flächen der öffentlichen Wasserwirtschaft). 

GK 2: Geringe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 100 - 200 Jahren (bzw. innerhalb der HQ-extrem-Flächen der 
öffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, dann auch Risiken hinter dem Deich). 

GK 3: Mittlere Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 10 - 100 Jahren (wenn Deich vorhanden, der mindestens auf 
ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt ist: nur Risiken vor dem Deich). 

GK 4: Hohe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers mind. einmal in 10 Jahren (bzw. innerhalb der HQfrequent-Flächen der 
öffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, nur Risiken vor dem Deich.) 

 
  

Datenquellen: Ergebnis der Gefährdungsklassen-Analyse auf der Grundlage von GeoVeris © VdS; Hintergrundkarte: TopPlusOpen © GeoBasis-DE / BKG 2021; Luftbilder mit Be-
schriftungen: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed,USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community; Hauskoordina-
ten © GeoBasis-DE 2021; Flussnetz © GeoBasis-DE / BKG 2016; Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen. 
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Gefährdungsklasse der Objektadresse 
  

     

     

sehr stark stark mittel gering sehr gering 
 

sehr stark stark mittel gering sehr gering 
  
 

Starkregengefährdung: 
Auch fern von Flüssen und Seen kann es durch überraschenden Starkregen zu schweren Überschwemmungen kommen. Wissenschaftler des EOC (Earth Obser-
vation Center) haben ein System zur Risikobewertung entwickelt. Dadurch kann die Starkregengefährdung für jeden Haushalt in Deutschland ermittelt werden. 
 

Datenquelle 
Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR); Datenbereitstellung 2017   
Kartengrundlage: OpenStreetMap - Deutschland , © OpenStreetMap – Mitwirkende, Stand: 2024 (CC BY-SA 2.)   
    

 


